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Landkreis: Heilbronn 
Stadt: Widdern 
Gemarkung: Widdern 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Hofäcker“ 

Maßstab 1: 500            ENTWURF 
Projektnummer: 3 2023 0728 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und nach einem Bebauungsvorschlag des 
Vorhabenträgers zum Bebauungsplan ausgearbeitet.  

 

Untergruppenbach, den 05.09.2024/19.03.2025 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) am 21.05.2024 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am 31.05.2024 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 (1) BauGB)       vom 10.10.2024 bis 11.11.2024 

Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 (1) BauGB)              vom 10.10.2024 bis 11.11.2024 

Beschluss der Veröffentlichung im Internet bzw. der öffentlichen 
Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 27.03.2025 

Ortsübliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet bzw.  
der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 03.04.2025 

Veröffentlichung im Internet bzw. öffentliche Auslegung 
(§ 3 (2) BauGB)                   vom 11.04.2025 bis 16.05.2025 

Beschluss der erneuten Veröffentlichung im Internet (§ 4a (3) BauGB) am ......................  

Erneute Veröffentlichung im Internet (§ 4a (3) BauGB)      vom  ................. bis ......................  

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am ......................  

            Ausgefertigt: Widdern, den ..................................   
 
 

Kopf, Bürgermeister 

Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans  
und der örtlichen Bauvorschriften und In-Kraft-treten (§ 10 (3) BauGB) am ......................  

Zur Beurkundung: 
 
 

Kopf, Bürgermeister 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) und § 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 
ber. S. 698), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) in 
Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
November 2023 (GBl. S. 422). Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

Aufhebungen und Änderungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans bisher bestehenden örtlichen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
sowie frühere örtliche baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben.  

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „Hofäcker“ 
 Planungsrechtliche Festsetzungen 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 – 15 BauNVO)  

Gewerbegebiet mit Einschränkungen (GE/e) gem. § 8 BauNVO 

Nicht zulässig sind selbstständige Lagerplätze für Schrott und Abfälle aller Art, 
Autoverwertungen, Bordelle und bordellartige Betriebe. 

Ausnahmen nach § 8 (3) BauNVO werden gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des 
Bebauungsplans. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Siehe Einschrieb im Plan. 

a)  Grundflächenzahl (vgl. Planeinschrieb) 
Mit wasserdurchlässigem Material befestigte Flächen sind bei der Ermittlung der 
zulässigen Grundfläche nicht mitzurechnen (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO). 

b)  Höhe baulicher Anlagen 
Die maximale Höhe baulicher Anlagen ist im Bebauungsplan als höchster Gebäudepunkt 
(HGP) in Metern über Normalnull als Höchstmaß festgesetzt. Der HGP wird durch den 
höchsten Punkt des Daches (Oberkante des Dachs) definiert. Technisch notwendige 
Einzelbauteile und Aufbauten sind ausgenommen. 

1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO) 

Die Höhenlage baulicher Anlagen ist durch die Festsetzung der Erdgeschossfußbodenhöhe 
(EFH) in Metern über Normalnull nach oben begrenzt. Maßgebend ist die Rohfußbodenhöhe. 
Unterschreitungen sind zulässig. 

1.4 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

Längsachsen der Gebäude parallel zu den Richtungspfeilen im Plan. 

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

a) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

b) Nebenanlagen und sonstige bauliche Anlagen, insbesondere Werbeanlagen, 
Stützmauern und Einfriedungen sind außerhalb der Baugrenze zulässig. 
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1.6 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Besondere (von § 22 (1) BauNVO abweichende) Bauweise: 
Zugelassen sind Einzelgebäude ohne Längenbeschränkung aber mit seitlichen 
Grenzabständen im Sinne der offenen Bauweise (b). 

1.7 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern (§ 9 (1) Nr. 26 
BauGB) 

a) Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentliche Verkehrsflächen 
angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke entlang der 
Grundstücksgrenzen auf einer Breite von ca. 25 cm erforderlich und ohne Entschädigung 
zu dulden. (Hinterbeton von Randsteinen und Rabatten).  

b) Aufschüttungen und Abgrabungen sind, soweit zur Herstellung des Straßenkörpers 
erforderlich, auf den Baugrundstücken ohne Entschädigung zu dulden. 

1.8 Nebenanlagen und offene Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB,  
§§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

a) Offene Stellplätze sind allgemein nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
und auf den dafür vorgesehenen Flächen (St) zulässig. Dies gilt nicht für 
Fahrradstellplätze, diese sind auch auf den unüberbaubaren Grundstücksflächen 
allgemein zulässig. Stellplätze, die eine Überdachung mit Anlagen zur Gewinnung von 
Solarenergie aufweisen, sind als offene Stellplätze zu werten. 

b) Nebenanlagen und sonstige bauliche Anlagen, insbesondere Werbeanlagen, 
Stützmauern und Einfriedungen sind außerhalb der Baugrenze zulässig. 

1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Befestigung von Stellplätzen darf nur wasserdurchlässig erfolgen (Rasensteine, 
Rasenpflaster, Drainpflaster oder ähnliches), sofern deren Funktion dadurch nicht 
unzumutbar beeinträchtigt wird und eine Gefährdung des Grundwassers nicht zu 
befürchten ist. 

b) Ebenerdige Stellplatzanlagen sind so zu errichten, dass je fünf Stellplätze mindestens ein 
Baum gemäß Artenempfehlung (siehe Anhang der Begründung) gepflanzt wird. Diese 
Pflanzungen können dabei auch an anderer Stelle erfolgen, falls es die Regelungen der 
Photovoltaik-Pflichtverordnung erfordern. 

c) Neu errichtete Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind mit 
einer der allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden 
insektenfreundlichen Beleuchtung auszustatten, soweit die Anforderungen an die 
Verkehrssicherheit eingehalten sind, Gründe der öffentlichen Sicherheit nicht 
entgegenstehen oder durch oder auf Grund von Rechtsvorschriften nichts anderes 
vorgeschrieben ist (§ 21 (3) Naturschutzgesetz – NatSchG). Generell sollte nächtliches 
Kunstlicht auf das unbedingte erforderliche Mindestmaß beschränkt werden. 

d) Mutterboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen 
Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem 
Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe 
§ 202 BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger 
Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Bodenverdichtungen sind 
grundsätzlich zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der 
Bautätigkeit aufzulockern. Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der 
Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten. Die Mieten dürfen eine Höhe von  
2 m nicht überschreiten. Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass 
Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. Bei allen 
Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 18915 und der DIN 19731 einzuhalten. 

e) Falleneffekte, insbesondere für Kleintiere, sind durch engstrebige Gullydeckel und 
engmaschige Schachtabdeckungen zu reduzieren. 

f) Die natur- und artenschutzrechtlichen Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen gemäß 
Artenschutzbeitrag und Umweltbericht sind umzusetzen. 
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1.10 Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

Flächiger Pflanzzwang (PZ): 
Die mit Pflanzzwang belegten Flächen sind durchgehend mit gebietsheimischen, 
standortgerechten, hochwachsenden Obst- und/oder Laubbäumen und gebietsheimischen, 
standortgerechten Laubsträuchern zu bepflanzen. Je angefangen 75 m² zu bepflanzende 
Fläche sind mindestens ein Baum und zwei Sträucher zu pflanzen (Artenempfehlung: siehe 
Anhang der Begründung). 

Stützmauern und Einfriedungen sind innerhalb des flächigen Pflanzzwangs zulässig. 
Festsetzung 2.3 ist zu beachten. 
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Hinweise: 

a) Im Zuge von Bauarbeiten können im Plangebiet Funde im Sinne von § 20 
Denkmalschutzgesetz (DSchG) zutage treten, bei denen es sich um meldepflichtige 
Kulturdenkmale nach § 2 DSchG handelt. Deshalb ist der Beginn der Erdarbeiten der 
Erschließung einschließlich der Ver- und Entsorgungsleitungen drei Wochen zuvor dem 
Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 86 Denkmalpflege, Berlinerstr. 12, 73728 
Esslingen schriftlich mitzuteilen. Dem Referat 86 Denkmalpflege ist Gelegenheit zur 
Beobachtung der Arbeiten zu geben. Sollten Funde und/oder Befunde auftreten, muss die 
Möglichkeit zur Bergung und Dokumentation eingeräumt werden. 

Darüber hinaus befindet sich das Planvorhaben in der wichtigen Sichtachse zum 
Kulturdenkmal der Kapelle Unsere Liebe Frau, Kappelsteige 19 (Kulturdenkmal von 
besonderer Bedeutung nach § 28 DSchG). Diese sollte bei der Objektplanung nach 
Möglichkeit freigehalten werden. 

b) Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen des Mittleren und Oberen Muschelkalks. Diese 
werden vollständig von quartären Lockergesteinen (Terrassensedimente) mit im Detail 
nicht bekannter Mächtigkeit überlagert.  

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 
Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z.B. Sickerschächte, Sickerbecken, 
Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden.  

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

c) Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. 
Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 

d) Gem. § 3 Abs. 3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist auf einen 
Erdmassenausgleich hinzuwirken. 

e) Auf die mit Wirkung vom 31.07.2020 geltende Änderung des Naturschutzgesetzes 
(NatSchG) wird hingewiesen. Der ergänzte § 21a Landesnaturschutzgesetzes stellt klar, 
dass Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere 
zulässige Verwendung im Sinne des § 9 (1) S. 1 Landesbauordnung (LBO) ist. Nach § 9 
(1) S. 1 LBO müssen „die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke […] 
Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung 
benötigt werden.“ Somit dürfen seit 31.07.2020 keine Schottergärten mehr errichtet 
werden. 

f) Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage zur 
Stromerzeugung beim Neubau und bei grundlegender Dachsanierung eines Gebäudes 
auf der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche besteht. Dies gilt auch beim Neubau 
eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche.  

g) Zur Vermeidung von Schäden an eventuell vorhandenen Versorgungsleitungen sind von 
den beteiligten Baufirmen vor Baubeginn entsprechende Lagepläne einzuholen. 

  



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Hofäcker“  Seite 6 

h) Im Plangebiet können infolge der regelmäßigen Probeläufe von Raketenantrieben durch 
das DLR-Versuchszentrum sehr hohe Schallimmissionen auftreten. Dies gilt insbesondere 
bei Zusammentreffen ungünstiger Bedingungen (Mitwindwetterlagen, maximale 
Versuchsdauer von 900 s). Die möglichen Schalldruckbelastungen sind hinsichtlich der 
Festigkeit der Bauteile unbedenklich, es können jedoch bei leichten Bauteilen lästige 
Sekundäreffekte wie Klappern oder Klirren auftreten. 

i) Nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) sind bei 
geplanten Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht baulich veränderte oder unbebaute 
Flächen von mehr als 0,5 Hektar einwirken werden, ein Bodenschutzkonzept zur 
Gewährleistung des sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit dem 
Boden im Rahmen der weiteren Vorhabensplanung bzw. -durchführung zu erstellen ist. 
Das Bodenschutzkonzept ist entsprechend der Vorgaben der DIN 19639 durch einen 
Sachverständigen im Bereich Bodenschutz anzufertigen. 

Sollten bei Bauvorhaben mehr als 500 m³ Bodenüberschussmassen entstehen, so ist bei 
dem nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) geforderten 
Abfallverwertungskonzept auf eine höchstmögliche Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG 
zu achten, um so die Bodenfunktionen im größtmöglichen Umfang zu erhalten. 

j) Bei entstehenden Gebäuden, die an den Außenbereich grenzen, ist ein erhöhtes 
Kollisionsrisiko für Vögel gegeben, sobald Fensterscheiben den Himmel oder 
Naturraumstrukturen spiegeln und Glasfassaden über eine Ecke geplant werden. 
Grundsätzlich sollten Situationen mit Fallenwirkung vermieden werden. Neben dem 
Verzicht auf Glasfronten existieren Maßnahmen, durch die Glasfassaden für Vögel 
wahrnehmbar gemacht werden können. Informationen hierzu finden Sie unter: 
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf 

k) Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist verboten, wild 
lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist außerdem verboten, Tiere 
der besonders geschützten Arten, der streng geschützten Arten sowie europäische 
Vogelarten erheblich zu stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch 
dürfen deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 
44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

l) Zum Schutz von Vögeln und Kleinsäugern dürfen Gehölzrückschnitte und 
Rodungsmaßnahmen im Allgemeinen nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar 
durchgeführt werden (§§ 39 Abs. Satz 1 Nr. 2 i. V. m. 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG). 

m) Durch die umgebenden landwirtschaftlichen Flächen können auch bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung Emissionen wie z.B. Stäube, Geruch, Lärm und 
Pflanzenschutzmittelabdrift im Sinne des § 906 BGB nicht ausgeschlossen werden und 
sind durch die geplante Nutzung zu dulden. 

n) Durch die Bebauung von Ackerland nimmt der Anteil von versiegelter Fläche zu, so kann 
Regenwasser weniger gut versickern und die Grundwasservorräte auffüllen, zum anderen 
steigt das Risiko, dass bei starken Regenfällen die Kanalisation oder die Vorfluter die 
oberflächlich abfließenden Wassermassen nicht fassen können und es somit zu örtlichen 
Überschwemmungen kommt. Daher wird dringend empfohlen, auf den Baugrundstücken 
Retentionszisternen oder andere, geeignete Maßnahmen zur Wasserrückhaltung 
vorzusehen. 

o) Auf vorhandene Drainagen ist zu achten. Eine Durchschneidung ist zu vermeiden. Wo 
dies nicht möglich ist, muss das Dränsystem wieder sach- und fachgerecht hergestellt 
werden. Beschädigungen von Drainagen durch Baumaßnahmen im Boden sind vom 
Verursacher zu beheben. 

p) Auf die allgemeinen Belange des Grundwassers und die gesetzlichen Regelungen zum 
Grundwasserschutz wird hingewiesen. 

q) Es wird empfohlen, auf öffentlichen und privaten Grünflächen ausschließlich 
standortheimische Bäume, Sträucher, Stauden und Gräser zu verwenden. 

r) Teile des Plangebiets befinden sich außerhalb der Ortsdurchfahrt der L1074. Auf die 
Regelungen und Beteiligungspflichten des § 22 (2) StrG BW wird hingewiesen. 
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2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hofäcker“ 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung entsprechend Planeintrag.  

b) Farbgebung der Dächer und Fassaden: Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. 
Materialien sind unzulässig. Davon ausgenommen sind Flächen zur Gewinnung von 
erneuerbaren Energien. 

c) Baukörper über 30 m Länge sind durch geeignete, baugestalterische Mittel (Form, 
Material, Farbe) in ihrer Längswirkung zu gliedern. Geschlossene Wandflächen sind mit je 
einer gebietsheimischen und standortgerechten Kletterpflanze je 5 laufende Meter 
Wandfläche zu begrünen. 

2.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO)  

Leuchtwerbeanlagen dürfen keine Blendwirkung oder sonstige gefährdende Wirkung auf den 
Verkehr haben. Die Verwendung der amtlichen Signalfarben ist unzulässig.  

2.3 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

a) Einfriedigungen 

Als Einfriedigung sind ausschließlich Hecken aus heimischen Sträuchern (z.B. Wildrose, 
Holunder, Hasel, Liguster, Schneeball, Hartriegel, Hainbuche) zulässig. 

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedigungen nur als Hecken aus 
heimischen Sträuchern – auch mit darin einbezogenem Stabgitter, Maschen- oder 
Knüpfdraht – bis 2,5 m Höhe zulässig. Von Fußwegen, befahrbaren Verkehrsflächen und 
Feldwegen ist mit festen Einfriedigungen ein Grenzabstand von mindestens 1,0 m 
einzuhalten. Zugelassen sind nur Zäune, die im Höhenbereich bis 20 cm über dem Boden 
Kleinsäugetiere in ihrer Bewegungsfähigkeit nicht behindern (Durchschlupf). Die 
Erfordernisse des Nachbarrechts Baden-Württemberg sind einzuhalten. 

b) Stützmauern 

Stützmauern sind allgemein bis zu einer Höhe von 2,5 m zulässig. Verbleibende 
Höhenunterschiede sind abzuböschen. 

Entlang öffentlicher Verkehrsflächen dürfen Stützmauern eine Höhe von 0,3 m über der 
öffentlichen Verkehrsfläche nicht übersteigen. Von öffentlichen Fußwegen, öffentlichen 
befahrbaren Verkehrsflächen und Feldwegen ist mit Stützmauern ein Grenzabstand von 
mindestens 0,5 m einzuhalten. 


